
Der Kantonsrat gibt Kenntnis von folgenden Beschlüssen, die an der 12. Sitzung vom 2. Juli 

2018 gefasst worden sind: 

 

1. Roland Müller wird nach dem Austritt von Till Aders per 3. Juli 2018 als Ersatzmitglied 

des Büros für den Rest der Amtsperiode 2017-2020 gewählt. 

2. Der Geschäftsbericht samt Rechnung 2017 der Spitäler Schaffhausen wird zu Ende 

beraten und mit 49 : 0 Stimmen genehmigt sowie dem Spitalrat Entlastung erteilt. Der 

Verwendung des Betriebsgewinns 2017 mit der Zuweisung an den Kanton als 

Gewinnbeteiligung mit 2'803'000 Franken und der Zuweisung des verbleibenden 

Gewinns in der Höhe von 8'678'000 Franken zu den Reserven der Spitäler Schaffhausen 

wird mit 38 : 12 Stimmen zugestimmt. – Das Geschäft ist erledigt. 

3. Der Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 5. September 2017 betreffend 

Teilrevision des Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht im 

Kanton Schaffhausen (Baugesetz) wird in erster und zweiter Lesung beraten.  

In der Schlussabstimmung wird der Teilrevision des Gesetzes über die Raumplanung 

und das öffentliche Baurecht mit 49 : 0 Stimmen zugestimmt. Bei 51 anwesenden 

Ratsmitgliedern wird die Vierfünftelmehrheit von 41 Stimmen erreicht. Das Gesetz 

untersteht damit der fakultativen Volksabstimmung. 

4. Der Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 5. September 2017 betreffend Erlass 

eines Mehrwertausgleichgesetzes wird in erster und zweiter Lesung beraten.  

In der Schlussabstimmung wird dem Erlass eines Mehrwertausgleichgesetzes mit 45 : 6 

Stimmen zugestimmt. Bei 52 anwesenden Ratsmitgliedern wird die Vierfünftelmehrheit 

von 42 Stimmen erreicht. Das Gesetz untersteht damit der fakultativen 

Volksabstimmung. 

5. Der Geschäftsbericht 2017 der RVSH AG wird beraten und zur Kenntnis genommen. – 

Das Geschäft ist erledigt.  

6. Der Geschäftsbericht 2017 der Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen wird 

mit 51 : 0 Stimmen genehmigt. – Das Geschäft ist erledigt.  

7. Die Motion 2018/4 von Renzo Loiudice vom 19. März 2018 betreffend Erhöhung der 

Stimmbeteiligung wird mit 49 : 0 Stimmen erheblich erklärt.  

 


